
Verhaltensregeln für den Tennis-Spielbetrieb 

 auf der Anlage des ESV Freimann 

- Stand: 11.05.2020 - 

 

Grundsätzlich gelten die ebenfalls versandten und ausgehängten Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV für 

Tennisanlagen während der Covid-19-Pandemie. Des Weiteren sind alle in diesem Dokument 

zusammengefassten Regeln für das Spielen im ESV Freimann zu beachten.  

Bei Nichtbeachtung dieser Regeln, werden den betreffenden Mitgliedern konsequent die Spielberechtigungen 

entzogen und die Mitglieder haften selbst für mögliche Strafen. Zu dem kann der gesamte Spielbetrieb weiter 

eingeschränkt oder komplett eingestellt werden. Der Vorstand, die Abteilungsleitung und die Trainer werden 

die Einhaltung dieser Regeln streng kontrollieren. 

Um mögliche Infektionsketten nachvollziehbar zu halten, ist die Benutzung der Plätze ausschließlich mit einer 

Reservierung über unser Buchungssystem https://esvfreimann-tennis.ebusy.de/ möglich. Wie üblich 

müssen alle spielenden Mitglieder namentlich benannt werden. Zusätzlich müssen bei der Buchung auch 

spielende Gäste namentlich benannt werden. Es dürfen ausschließlich die bei der Buchung benannten 

Personen den jeweiligen Platz benutzen. 

Der Zugang zu den Plätzen ist vorerst nur über den Nebeneingang auf der Ostseite des ESV Freimann möglich 

(d.h. auf der Südseite unserer vorderen Tennisplätze  bei der Segelfliegerhalle). Hier findet Ihr einen Bauzaun, 

der durch Anheben geöffnet werden kann. Der Zutritt ist in der ersten Woche ab dem 11.5. von 9 bis 20 Uhr 

möglich. Bitte achtet darauf, den Bauzaun nach dem Betreten und Verlassen der Anlage wieder zu schließen, so 

dass keine unbefugten Personen auf das Gelände des ESV Freimann gelangen. 

Ab dem 11.5. wird zunächst nur eine Einzelbuchung oder Training mit maximal zwei Schülern möglich sein. Ab 

dem 18.5. wird auch eine Doppelbuchung sowie Gruppentraining mit maximal vier Schülern möglich sein.  

Abhängig von der Einhaltung der Maßnahmen und der insgesamten Entwicklung der Pandemie, behalten wir 

uns vor, diese Regeln kontinuierlich anzupassen. Bitte achtet aus diesem Grund auf nachfolgende E-Mail-

Benachrichtigungen und aktualisierte Aushänge. 

 

1. Distanzregeln einhalten  
 

 Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen allen Personen (Spielern und Begleitpersonen). 

Davon ausgenommen sind Personen desselben Hausstands. 

 Der Mindestabstand gilt sowohl auf dem Weg zum und vom Platz als auch beim Spielen selbst (inklusive 

der Spielpausen und beim Stundenwechsel). 

 Es wird empfohlen, dass Begleitpersonen das Vereinsgelände nicht betreten. Insgesamt darf pro Spieler 

maximal eine Begleitperson das Vereinsgelände betreten, jedoch nur unter Einhaltung der geltenden 

Abstandsregeln. Die Plätze selbst dürfen von Begleitpersonen nicht betreten werden. 

 Beim Gruppentraining sowie beim Doppel (ab 18.5.) gilt es ebenfalls den Mindestabstand auf der 

gleichen Platzhälfte einzuhalten. Die Trainer sind dazu verpflichtet, dies durch entsprechende 

Trainingsformen und organisatorische Maßnahmen (Hütchen, Laufmarkierungen etc.) beim 

Gruppentraining sicherzustellen. 

 Beim Seitenwechsel muss auf verschiedenen Seiten ums Netz gegangen werden. 

 Beim Stundenwechsel muss abgewartet werden bis die Spieler der vorhergehenden Stunde den Platz 

verlassen haben. 

 Bei Regen darf das Vordach des Tennishaus oder des Eingangs zum Gebäude nicht als gemeinsamer 

Unterstand benutzt werden. 

 

2. Körperkontakte müssen unterbleiben  
 

 Jeder körperliche Kontakt (Händeschütteln, Umarmen etc.) ist zu vermeiden. 

 Dies gilt insbesondere beim Doppel und beim Gruppentraining  (Absprachen, Abklatschen etc.) 

 

 

https://esvfreimann-tennis.ebusy.de/


 

3. Hygieneregeln einhalten  
 

 Unmittelbar vor sowie nach dem Spielen müssen die Hände gewaschen und desinfiziert werden. 

Entsprechende Spender mit Desinfektionsmitteln stehen am Tennishaus sowie im Eingangsbereich der 

Turnhalle zur Verfügung. 

 Eine gemeinsame Nutzung von Schlägern, Handtüchern, Getränkeflaschen etc. ist zu unterlassen. Bälle 

sind bei üblichem Gebrauch davon ausgenommen. 

 Zusätzlich sind die gängigen Hygieneregeln (Händewaschen, Husten/Nießen in die Armbeuge etc.) zu 

beachten. 

 Wir empfehlen zur Benutzung der Bewässerungsanlagen und der Abziehvorrichtungen eigens 

mitgebrachte Handschuhe zu benutzen. 

 Alle Spieler und Begleitpersonen (ab 6 Jahren) sind zum Mitführen einer Gesichtsmaske verpflichtet, die 

im Bedarfsfall, insbesondere beim Betreten des Gebäudes zur Toilettennutzung zu tragen ist. 

 Außerdem empfehlen wir die Maske grundsätzlich außerhalb der Plätze zu tragen. Dies gilt 

insbesondere auch für Begleitpersonen. 

 

4. Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen  
 

 Die Umkleiden und Duschen sowie unser Tennishaus bleiben vorübergehend geschlossen. Die Spieler 

sollten daher bereits in Tenniskleidung auf die Anlage kommen. 

 Die Benutzung der Toiletten im Eingangsbereich der Turnhalle ist möglich. 

 

5. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen  
 

 Vorerst sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training verzichtet werden.  

 Auch touristische Sportreisen (z.B. Trainingslager) sollten vorerst nicht durchgeführt werden. 

 

6. Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen  
 

 Die Beteiligung an Wettbewerben (z.B. LK-Turnieren) sollte bis zum 8.6. unterbleiben. 

 Am 8.6. startet die BTV-Punktspielrunde. Hierzu wird es weitere Regelungen geben, über die wir die 

Mannschaftsführer gesondert informieren.  

 Wir bitten um Verständnis, dass vorerst auch keine anderweitigen Veranstaltungen der Tennisabteilung 

(z.B. Schleiferlturniere) stattfinden können.  

 Weitere Treffen in größeren Gruppen (z.B. Mannschaftstreffen) sollen ebenfalls vorerst nicht bzw. 

weitest gehend virtuell stattfinden. 

 

7. Trainingsgruppen verkleinern 
 

 Ab dem 11.5. ist nur Einzelspiel oder Training mit maximal zwei Schülern möglich.  

 Ab dem 18.5. ist auch Doppelspiel sowie Gruppentraining mit maximal vier Schülern möglich.  

 Größere Trainingsgruppen werden vorerst aufgeteilt und das Training findet im wöchentlichen Wechsel 

oder, falls es die Platzverfügbarkeit zulässt, verteilt über zwei Plätze statt. 

 

8. Angehörige von Risikogruppen besonders schützen  
 

 Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport von hoher Bedeutung.  

 Jeder Spieler sollte hier das eigene Risiko evaluieren und eigenverantwortlich entscheiden, ob die 

Benutzung der Plätze (insbesondere Doppelspiel und Gruppentraining) zu verantworten ist.  

 In Absprache mit den Trainern kann ein Individualtraining mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen 

angeboten werden. 

 

9. Risiken in allen Bereichen minimieren  
 

 Bei mit der Corona-Erkrankung in Verbindung stehenden Krankheitssymptomen (siehe die Hygiene- und 

Verhaltensregeln des BTV) ist ein Betreten der Anlage verboten. 

 Längere Aufenthalte auf dem Vereinsgelände vor und nach dem Spielen sind zu vermeiden. 

 Zusätzlich zu den Regeln gilt es, nach gesundem Menschenverstand alle Verhaltensweisen zu 

vermeiden, die das Infektionsrisiko für sich oder andere erhöhen. 


